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Stellungnahme des Naturschutzbeauftragten 
 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Rohrbach - Hospital 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den nachfolgenden Ausführungen  beziehe ich mich auf die meiner Funktion obliegenden 
Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. Grundlagen hierfür sind der Umweltbericht und die 
Überprüfung der artenschutzrechtlichen Situation des Büros Spang. Fischer. Natzschka vom 
November 2017. Die dortigen Ausführungen sind sehr solid und zeichnen sich durch präzise 
Angaben und Vorschläge aus, die ich in vollem Umfang unterstütze.  
 
Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplans muss aus Sicht des Naturschutzes sein, Maßnah-
men festzuschreiben, die den nachgewiesenen geschützten Arten weiterhin Lebensmöglichkei-
ten gewährleisten. Dies ist verbunden mit dem weitestgehend möglichen Erhalt des vorhande-
nen Baumbestandes bzw. seiner Ergänzung durch Neuanpflanzungen bei zu fällenden Bäu-
men. Desweiteren sind auch die an den Gebäuden vorhandenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der nachgewiesenen besonders geschützten Arten zu erhalten und bei Sanierungen im 
Rahmen vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu ersetzen. Betroffen sind 
in erster Linie die Vogelarten Mauersegler, Haussperling und Turmfalke als Gebäudebrüter. 
Hierbei sollten, sofern die technischen Möglichkeiten gegeben sind, in die Mauern von Neu-
bauten bzw. in zu sanierende Gebäudefronten Niststeine integriert werden für die stark im 
Rückgang begriffenen und auf der Vorwarnliste der Roten Liste Baden-Württembergs (Bauer 
et al. 2016) stehenden Mauersegler und Haussperlinge sowie für weitere höhlen- und halbhöh-
lenbrütende Vogelarten wie Hausrotschwanz oder Grauschnäpper. 
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Eine entsprechende Vorgehensweise ist auch für gebäudebewohnende Fledermausarten anzu-
wenden. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, die nach dem Gutachten von Dipl.-Biol. 
Brigitte Heinz fledermausgeeigneten Dachstühle der Gebäude 3607, 3609 und 3613 diesen 
geschützten Säugetieren als mögliche künftige Wochenstuben zugänglich zu machen.  
 
Begrüßenswert ist auch die Neuanpflanzung von 214 Bäumen. Hierbei bitte ich, die im Um-
weltbericht vorgeschlagene Auswahlliste der LUBW mit der KlimaArtenMatrix (KLAM) für 
Stadtbaumarten abzugleichen. Denn gerade die Auswirkungen der durch den Klimawandel 
hervorgerufenen Erwärmung auf die Bewohner im innerstädtischen Bereich ist aktueller  
denn je. Dies beweisen Messungen und Untersuchungen der Vegetation in verschiedenen 
Stadtteilen sowie die Fortschreibung des Stadtklimagutachtens für die Stadt Heidelberg aus 
dem Jahr 2015. 
 
Um dem seit den 1990er Jahren festgestellten dramatischen Rückgang der Insektenpopulatio-
nen und dem damit verbundenen Rückgang von Singvogelarten aufgrund von Nahrungsman-
gel auch bei diesem Bebauungsplan entgegen zu wirken, sollte die Anlage des geplanten ex-
tensiven Wiesenbereichs im Quartierspark durch Integration der biologisch weitestgehend 
toten Zierrasenfläche erweitert werden, um dadurch einen größeren, für Insekten lebensnot-
wendigen Blühhorizont zu erzielen. Die aufgrund der Bestäubung gebildeten Samen dienen 
wiederum vielen Vogelarten als Nahrung. Voraussetzung hierbei ist jedoch ein Mahdzeitpunkt 
erst nach dem Aussamen. Auch die vorgesehenen bis zu 80 % extensiv begrünten Dachflä-
chen werten als Sekundärlebensräume und klimatische Ausgleichsflächen das umzugestalten-
de Bebauungsplangebiet auf. 
 
Als notwendige Maßnahme erachte ich ebenfalls die vorgeschlagene Umweltbaubegleitung 
und das über einen Zeitraum von 5 Jahren durchzuführende Monitoring. 
 
Abschließend ist zu bemerken, dass das Planungsgebiet bei Berücksichtigung und Umsetzung 
der von den Gutachtern vorgeschlagenen Maßnahmen trotz der späteren dichteren Bebauung 
gegenüber dem jetzigen Zustand durch die Erhöhung des Grünanteils und der entsiegelten 
Flächen sowohl klimatisch als auch ökologisch profitieren wird. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Karl-Friedrich Raqué 
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42. 

Bebauungsplan Rohrbach – Hospital 

Stellungnahme UDSchB  

Sehr geehrte Frau Langer, 

Als Untere Denkmalschutzbehörde Archäologie nehmen wir wie folgt Stellung. 

Im betroffenen Areal Rohrbach - Hospital sind bislang keine archäologischen 

Kulturdenkmäler bekannt. Allerdings liegt unmittelbare nördlich eine römische 

Siedlung mit Gräberfeld, die als Listendenkmal 4 (Rohrbach) unter 

Denkmalschutz steht.  

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Römersiedlung sich auch noch auf 

den nördlichen Rand des Planungsgebietes erstreckt. Daher können bei den 

vorgesehenen Erdarbeiten bisher unbekannte Kulturdenkmale oder Teile 

davon entdeckt werden, an deren Erhaltung gem. § 20 Abs. 1 

Denkmalschutzgesetz aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 

heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Das 

Kurpfälzische Museum Heidelberg ist deshalb mindestens 10 Werktage zuvor 

schriftlich vom Beginn des Erdaushubs zu unterrichten. Zuwiderhandlungen 

gegen diese Auflage stellen gem. § 27 Abs. 1 und 2 einen Verstoß gegen das 

Denkmalschutzgesetz dar, der mit einer Geldbuße von bis zu 250.000,-- €, in 

schweren Fällen bis 500.000,-- €  geahndet werden kann. Beim Auftreten von 

Funden muss die Möglichkeit zur archäologischen Ausgrabung und 

Dokumentation der Befunde eingeräumt wird. Die Kosten archäologischer 

Ausgrabungen gehen zu Lasten des Bauherrn. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Renate Ludwig 

Leiterin Archäologie und 

Denkmalschutz 
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